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Art. 7  Örtliche Bedarfsplanung 
 
1Die Gemeinden entscheiden, welchen örtlichen Bedarf sie unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der 
Eltern und ihrer Kinder für eine kindgerechte Bildung, Erziehung und Betreuung sowie sonstiger 
bestehender schulischer Angebote anerkennen. 2Hierbei sind auch die Bedürfnisse von Kindern mit 
bestehender oder drohender Behinderung an einer wohnortnahen Betreuung in einer 
Kindertageseinrichtung im Sinn dieses Gesetzes zu berücksichtigen. 3Die Bedarfsplanung nach § 80 SGB 
VIII bleibt unberührt. 4Die Gemeinden haben die Entscheidung nach Satz 1 entsprechend den örtlichen 
Gegebenheiten regelmäßig zu aktualisieren.


